
die entsprechende Achtung entgegenbringen. Andererseits wird ein
Erwachseaer umso leiohter in der Lage sein, sich so zu verhalten
je menr sein eigenes Recht auf Achtung, wir Korexack es nennt, i
semer Kindheit beriicksichtigt wurde.
In der schweizerischen Gesetzgebung und auch in dem

-
bisher noe

nient in das Gesetz ûbemommenen - Alternativentwurf des Kindbei
rechts, der von der Liga Deutscher Juristinnen ausgearbeitet wurt

gibt es allgemeine Elauseln, die als cine Art Régler fur die Be-
ziebungen zwischen Eltern und Kindern innerhalb der Familie geda
sind.

In der Schweiz t n Eltern und Kinder sind einander den gegen-
"eitigea Respekc sonuldig, dca das Woblerge€en G^ellißîfef^

Die Liga Deutsoher Juristinnen ( 1977 ) t
" Eltern und Kinder

aftssen gegenseitige Aohtung Tor ihrer MenschenwQrde haben und d
freie Entwicklung der PersSnlicakeit cines jeden Hitglieds des
Paailienrerbandes roll berûcksichtigea. "

Vir befinden uns nocb immer auf deu Weg zur Familie des Mensci
Und es ist uns nietat mSglioh und auch niebt gestattet, von diesel
Wege abzuweichen, denn dies wûrde bedeuten, dass das furchtbare,
wamende Sprichwort wahr wiirde : w Preiheit stirbt zentimeterwei

Kinder sind bei der Geburt nur einige Sentimeter gross, und s
waohsen langsam, Insofern kann das Sprichwort in dem Sinne ausge
legt werden, dass"Kinder das Mass sind, mit dem sich die Freihei
in einer Oesellschaft abschatzen lasst." Unider Orad, zu dem wix
unseren Kindern Rechte zugestehen, obne riie gleiotazeitig mit die
Rechten der Vemachlâssigung auszuliefern, ist auob bestimaend t
die Hoffnungen, die wir selbst uns auf Freiheit machen konnen, H
haben wir Zeit

-
weder das Jabr nocb das Jabrhundert des Kindes

■md bereits ausgelaufen.
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